
derart grosse Roile, dass cine Kausalreduktion auf "Erbschwachsinn" nicht
aufrechtzuhalten Ist. - Ob eln als lernbehindert bezeichnetes Kind schlie:
lich jar cine Karriere als Hilfsschiiler antritt Oder nicht, ist noch eirmu
von einer ganzen Reine sozialpsychologischer und schulpolitischer Faktorer
abhàngig: Vorhandensein einer Hilfsklasse; Einweisungspraxis; Haltung der
horden in Weigerungsfallen; schichtspezifische Ausweichmbglichkeiten (in P
vatschulen etwa) usf. Der Ueberlappungsbereich zwischen Normal schulern und
Hilfsschulern beziiglich ihrer intell igenztestmà'ssig feststellbaren Leistun
fahigkeit ist jedenfalls (wie viele wissenschaftliche Untersuchungen zeige
so gross (20-30%), dass es schwer hait, die Hilfsklasse einfach als Dunmen
schule zu definieren.
Lernbehinderung ist keine feststehende Eigenschaft, sondern ein Zustand. Lf
behinderung "hat" man nicht (wie Husten) -, sondern man Ist lernbehindert;
in einer akuten Ueberforderungssituation, voriibergehend, chronisch, teilbe-
reichlich, relativ umfassend.
Der Ausdruck "lernbehindert" bezieht sich ferner nicht auf cine Person, son
dern auf ein Verhaltnis zwischen einem Lernenden und einem Lehrenden. Dem
lernbehinderten Schuler "entspricht" ein lehrbehinderter Lehrer. Der Ort ci
ner Lernbehinderung liegt nicht bloss ira Kind, sondern im Spannungsfeid, we
ches sich zwischen Lernen und Lehren auftut. Der Begriff "Lernbehinderung"
ist also durchaus relativ zu verstehen. Wir aile kbnnen innerhalb einer be-
stimmten Problemsituation in den Zustand einer Lernbehinderung geraten. Und
gerade ein sogenannter lernbehinderter SchUler kann einen Lehrer psycholo-
gisch und methodisch derart vis-â-vis de rien stellen, dass man sich fragen
kann, wer von den beiden sich nun behinderter fiihle!
Wir miissen also davon ausgehen, dass Lernbehinderungen zu jedem Lernprozess
gehbren; ailes Lernen stbsst auf gelegentliche Widerstande; Lernen vollzieht
sich in einem Prozess des Ueberwindens immer wieder neuer Hindernisse. Eme
heilpadagogische Problematik ergibt sich:

a) durch die Ausweitung einer Lernbehinderungauf elementare Problembereiche
deren Erfassung und Bewa'itigung als allgemeinesErfordernis gilt;

b) durch die Chronifizierung einer Lernbehinderung liber die fur passagère
Stôrungen zugebilligten Zeitspannen hinaus;

c) durch die Verhartung einer Lernbehinderung gegeniiber üblicherweise erfolg-
reichen Lernhilfen.

Dièse Wesensmerkmale entziehen sich freilich einer exakten und allgemeingulti
gen Bestimmung. Es liegt im Ermessen einer normativen, beurteilenden Instanz,
zu erklaren:
a) was als elementares Erfordernis gilt. Solche Erfordernisse werden, mehr
oder weniger detailliert, in Lehrplanen festgelegt. Lernbehinderungen existie
ren zweifellos auch auf gymnasialer Lernstufe. Sic liegen dort jedoch auf ei-
ner überdurchschnittlichen Schulebene, so dass man ihnen kaum durch Schaffung
von Sonder-Gymnasien, sondern durch die Abschiebung auf untere Schultypen zu
begegnen pflegt. - Nicht minder beurteilungswirksam sind Auffassungen Über
die Hiérarchie der Schulfacher. Kein Kind wird bei uns wegen dlirftigen Lei-
stungen in musischen Fachern als lernbehindert bezeichnet, wiewohl Lernbehin-
derungen auch in diesen Bereichen de facto festzustellen sind. Ob cine Lern-
behinderung zum offiziellen Problem und bffentlichen Aergernis wird, ist ab-
ha'ngig davon, wo sic sich zeigt. Sanktionen sind zu erwarten bei Schwierig-
keiten in sogenannten "Hauptfachern";
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